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für den Amtsbezirk Am!M.
Erschein ! wöchentlich 1 — 2 mal je nach

Bedarf.
für Einzrlbczuftdurch die Post

oder den Verlag vierteljährlich I Mk .

AiqeiGNtprrt » : Die durchgehend «
Garmondzeilc 80 Pfu .

Lruek «nd Verlag von Kdaks P » » »
in Durlach. — Fernsprecher Nr . 204 .

Nr. 68 . Jur lach , ßamstüg des 2,̂ Roimber 1S12.
Die Viehzählung 1912 betreffend , j
Nach Bundesratsbeschluß vom 18 . Juli

1812 und Bekanntmachung Gr . Ministeriums
des Innern vom 28 . Oktober 1912 findet am
2 . Dezember d. Js . eine Reichsviehzähluug
statt , die im Großherzogtum in der gleichen
Weise wie die alljährlichen Aufnahmen mittels
Gemeindeviehzählungslisten durch hierzu be¬
auftragte Zähler zu erfolgen hat .

Da diese Viehzählung auch die Grundlage
der Heberegister für den Einzug der Beiträge
zur Deckung der yorschüßlich aus der Staats¬
kasse gezahlten Entschädigungen bei Seuchen¬
verlusten bildet , machen wir die Viehbesitzer
daraus aufmerksam , daß sie sich durch un¬
richtige , insbesondere zu niedere An¬
gaben über ihren Viehbestand der
Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung
aussetzen .

Tie Gemeinderäte und das Stab¬
halteramt Hohenwettersbach , denen
die erforderlichen Ausnahmelisten in doppelter
Anzahl für die Aufnahme und Reinschrift
- zugchen , werden beauftragt , die Zählung

am 2 . Dezember vorzunehmen und an
diesem Tag auch zumAbschluß zu bringen ,
da andernfalls Unrichtigkeiten unvermeidlich
sind .

Wir machen darauf aufmerksam, , daß die
Einteilung der Aufnahmetabellen bei
den Pferden und dem Rindvieh von der bis¬
her üblichen abweicht ; bei den Pferden ins¬
besondere sind die Zuchthengste nur auf der
Titelseite der Tabellen nachzuweisen ; die Er¬
läuterungen auf der Titelseite , die eben¬
falls eine Äenderung erfahren haben , sowie
die Anmerkungen am Fuße der Aufnahme¬
tabellen sind bei der Zählung genauestens zu
beachten

Große Sorgfalt beansprucht auch die Be¬
antwortung der Fragen nach den Haus¬
schlachtungen , wobei namentlich auf die
in Ziffer 8 der Erläuterungen erwähnten

j Punkte und darauf aufmerksam gemacht wird ,
daß auch solche Hausschlachtungen gezählt
werden müssen , welche zwar in einem öffent¬
lichen oder privaten Schlachthaus « vorge -
nommen worden sind , bei denen aber die ge¬
ordnete Fleischbeschau nicht vorgcnommen
worden ist

Dis mit der Zählung betrauten Personen
sind außerdem anzuweisen , in Fällen , die zu
Zweifeln «n der Richtigkeit der gemachten
Angaben Anlaß bieten , sich durch eigene Nach¬
schau in den Stallungen von dem tatsächlichen
Stand zu überzeugen . Ist das Betreten der
Stallungen aus irgend einem Grund , z . B .
wegen Ausbruchs einer Seucke . unstatthaft ,
so ist die Viehzahl von den Besitzern vorläufig
zu ermitteln , sie Zählung aber nach Wegfall
des Hindernisses nach dem Stand vom 2 . De¬
zember nachträglich vvrzunehmen . lieber Fälle
dieser Art haben die Zählmigskommissionen
ein besonderes Protokoll aufzunehmen , welches
mit den Zählungslisten cinhcr vorzulegen ist

Für die Zwecke der Verwaltung ist es
dringend notwendig , daß die Spalten 2—5
der Zählungsliste (Seite 2) , insbesondere die
Angaben über die einzelnen Wohnplätze (OrtS -
teile ) nebst Hausnummer , sowie über den
Stand und Beruf der einzelnen .Viehbesitzer
so vollständig und zuverlässig wie möglich
gemacht werden .

ES ist deshalb auch bezüglich der Aus¬
füllung dieser Spalten besondere Sorgfalt
geboten

Wegen der Schätzung des Rindviehs nach
Rasse und Farben auf der Titelseite
der Aufnahmetabellen machen wir darauf
aufmerksam , daß die berichtigten Angaben der
Viehzählung des Vorjahres über Rasse und
Schlag mit Nutzen der diesjährigen Zählung
zugründe gelegt werden können .

Endlich ist dafür Sorge zu tragen , daß in
jeder Gemeinde zu der Zählkommission ein
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erfahrener Bienenzüchter zugezogen oder we¬
nigstens vor Fertigstellung der Gemeindeüber¬
sicht mit der Durchsicht der Zählungsergeb¬
nisse und Richtigstellung offenbarer Unrichtig¬
keiten (besonders der Art des Betriebs , Dzier -
zonstöcke usw .) betraut wird . Dies ist besonders
auch deshalb erforderlich , weil in diesem Jahre
der Honigertrag zu ermitteln ist (s . die
letzte Frage auf Seite 4 der Aufnahmetabelle ).

Die gemäß Ziffer 9 und 10 der Erläute¬
rungen aus der Titelseite der Aufnahmetabellen
abgeschlossenen Zählungslisten sind nach Vor¬
schrift des ß 1 der Verordnung Gr . Mini¬
steriums des Innern vom 3 . Oktober 1894 —
Ges . ul VOM . Seite 389 — spätestens
vom 3 . Tage nach der Aufnahme an
8 Tage lang auf dem Rathaus öffentlich
aufzulegen , was in ortsüblicher Weife mit
dem Anfügen öffentlich bekannt zu geben ist,
daß die Liste für die Berechnung der Bei¬
träge maßgebend ist , welche von den Tier -
besitzerrstzur Deckung der Entschädigungen bei
Seuchenverlusten entrichtet werden müssen
und daß etwaige Anträge aus Berichtigung
der Liste inrerhalb der Aufleaungsfrist bei
dem Gemeinderat anzubringen sind .

Nach Ablauf der Auflegungssrist ist gemäß
8 2 der erwähnten Verordnung d :e Orts¬
liste nach Formular zu fertigen und mit der
Zählungslksts und etwaigen noch nicht er¬
ledigten Berichtigungsanträgen bis spä¬
testens 15 . Dezember mit der Beur¬
kundung anher vorzulegen , ob und welche Bs -
richtigungsanträge innerhalb der Auflegungs¬
frist gestellt worden sind .

Die Kenntnisnahme dieser Be¬
kanntmachung sorvre der Empfang
der Zählungsformnlare ist alsbald
anher anzuzeigen .

Durloch den 18 . November 1912 .
GroßhsrzoglicheS Bezirksamt

In der Strafsache gegen den Taglöhner
Emil Trautwein und Mmrer Friedrich
Karl Maier von Wöschbach wegen Be¬
leidigung hat das Großh Schöffengericht zu
Durlach in der Sitzung vom 23 . Oktober 1912
für Recht erkannt :

Die Angeklagten Taglöhner Emil
Trautwein und Maurer Friedrich Karl
Maier , beide von Wöschbach , werden

wegen öffentlicher Beleidigung des Feld¬
hüters Füll in Berghausen verurteilt und
zwar elfterer zu zehn Mark Geldstrafe
eventuell zwei Tagen Gefängnis und
letzterer zu fünfzehn Mark Geldstrafe
eventuell drei Tagen Gefängnis .

Die Verurteilten haben die Kosten zu
tragen .

Vorstehendes bringen wir hiermit zur öffent¬
lichen Kenntnis .

Durtach den 16 . November 1912 .
_ Großherzogliches Bezirksamt .

Aufgebot .
Der Abwesenheitspfleger Waisenrat August

Geyer in Durlach hat beantragt , den ver¬
schollenen Adam Friedrich Walter , ge¬
boren am 2l . Februar 1852 in Durlach , zu¬
letzt wohnhaft in Durlach , für tot zu erklären .

Der bezeichnet « Verschollene wird aufge¬
fordert , sich spätestens in dem auf

Montag de» 9 . Juni 1913 , vor « . 9 Uhr ,
vor dem Gc . Amtsgericht Durlach — Zimmer
Nr 1 — anberaumten Aufgebotstermine zu
melden , widrigenfalls die Todeserklärung er¬
folgen wird .

An Alle , welche Auskunft über Leben oder
Tod des Verschollenen zu erteilen vermögen ,
ergeht die Aufforderung , spätestens im Auf¬
gebotstermine dem Gericht Anzeige zu machen .

Durlach den 15 . November 1912 .
Gerichtsschreiberei Gr . Amtsgerichts .

In dem Konkursverfahren über das Ver¬
mögen des Drogisten Georg Brög in Gröt -
zingen ist Termin zur Abnahme der Schluß¬
rechnung des Verwalters , zur Erhebung von
Einwendungen gegen das Schlußverzeichnis ,
zur Beschlußfassung der Gläubiger über die
nicht verwertbaren Bermögensstücke sowie zur
Prüfung der nachträglich angemeldeten For¬
derungen bestimmt auf :

Samstag den 14 . Dezember 1912 ,
vormittags 9 Uhr .

vor dem Gr . Amtsgericht Durlach , Zimmer
Nr 1

Die Gebühren und Auslagen des Konkurs¬
verwalters sind aut 220 ^ festgesetzt.

Durlach den 16 . November 1912 .
Gerichtsschreibcrei Gr . Amtsgerichts .
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